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Regulierung von Schäden  
an Privatfahrzeugen bei parlamentarischer 
Verwendung 
 
1. Allgemeines 
Gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung zum Parla-
mentsressourcengesetz werden anlässlich parlamentarischer 
Verwendung entstandene Schäden an Privatfahrzeugen von 
Ratsmitgliedern in Ergänzung zur privaten Versicherung subsi-
diär grundsätzlich vom Bund übernommen. 

 
2. Gedeckte Schäden 
Gedeckt sind Schäden an Motorfahrzeugen der Mitglieder des 
National- und des Ständerates, die anlässlich der Teilnahme an 
Rats-, Kommissions-, Fraktionssitzungen und gleichgestellten 
Anlässen (Inspektionen, Veranstaltungen, an denen die Rats-
mitglieder nach Entschädigungsgesetz voll oder teilweise ent-
schädigungsberechtigt sind) passieren. Die Deckung erstreckt 
sich auch auf «berufliche» oder «private» Teilstrecken von un-
tergeordneter Bedeutung im Zusammenhang mit einer «parla-
mentarischen» Fahrt. 

Von der Deckung ausgeschlossen sind insbesondere: Haft-
pflichtansprüche Dritter gegen den Halter des parlamentarisch 
verwendeten Motorfahrzeuges (diese werden von der privaten 
Motorfahrzeughaftpflichtversicherung reguliert); Schäden an-
lässlich von Rennen, Rallys oder ähnlichen Geschwindigkeits-
wettfahrten; Schäden durch Kriegs- oder Bürgerkriegshandlun-
gen, Erdbeben oder Kernenergie; Schäden bei Benützung des 
Fahrzeuges durch Lenker ohne gültigen Führerausweis oder 
ohne die gesetzlich vorgeschriebene Begleitperson oder in al-
koholisiertem Zustand; Abnützungsschäden; nicht unfallbe-
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dingte Betriebsschäden; Nutzungsausfall sowie die Leistungs- 
und Eignungsminderung. 

Der Bund erbringt seine Leistungen in Ergänzung zu einer all-
fälligen privaten Kaskoversicherung. In einem Schadenfall ist 
zuerst die private Kaskoversicherung des Ratsmitgliedes leis-
tungspflichtig. Die nicht gedeckten Restkosten (Bonusverlust, 
Selbstbehalt, bei fehlender Vollkasko- oder Teilkasko-Ver-
sicherung allfällige weitere Kosten) werden vom Bund im 
Rahmen des Deckungsumfanges übernommen. Dieser ent-
spricht den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Mo-
torfahrzeugversicherungen derjenigen Versicherung, mit wel-
cher der Bund im Rahmen eines Schadenregulierungsvertrages 
zusammenarbeitet. Allerdings ist nicht diese Versicherung, 
sondern der Bund leistungspflichtig (Eigenversicherung). 

Gedeckt sind die folgenden Risiken (immer in Ergänzung zur 
privaten Kaskoversicherung): 

Kollision, Diebstahl, Feuer, Elementar, Schneerutsch, Marder-
bisse, Glasbruch, Schäden am parkierten Fahrzeug sowie Van-
dalenschäden; mitgeführte persönliche Effekten sind in der Re-
gel bis 2000 Franken gedeckt, wenn eine Anzeige gegen Unbe-
kannt erfolgt und diese Effekten aus dem Fahrzeug entwendet 
worden sind, jedoch in Ergänzung zur privaten Hausratversi-
cherung und im Rahmen der erwähnten Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für Motorfahrzeugkasko. 

Das Ratsmitglied hat einen Anteil des Schadens zu überneh-
men, wenn der Reparaturbetrag durch mangelhaften Unterhalt, 
Abnützung, vorbestandene Schäden erhöht oder der Fahrzeug-
zustand durch die Reparatur verbessert wird. 
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3. Selbstbehalt und Leistungsverweigerung 
Es besteht kein Selbstbehalt. Bei grobfahrlässig oder vorsätz-
lich herbeigeführten Schadenfällen werden die Leistungen ent-
sprechend dem Verschulden gekürzt oder verweigert. 

 
4. Pflichten im Schadenfall 
Bei Eintritt eines Schadenfalles hat das Ratsmitglied einerseits 
seine private Versicherung zu informieren und – bei nicht ge-
deckten Schäden – andererseits das Schadenzentrum VBS  
(SZ VBS) mittels Unfallmeldeformular Form 13.101 zu orien-
tieren. Bei fehlender privater Vollkaskoversicherung muss die 
Anmeldung an das SZ VBS sofort bzw. vor Reparaturbeginn 
erfolgen. Für Fragen steht das SZ VBS unter der Telefon-
Nummer 0800 11 33 44 gerne zur Verfügung. Bei Wildschäden 
müssen die Beteiligten durch die Polizei, den Wildhüter oder 
andere staatliche Organe ein Protokoll über die Umstände des 
Unfalls aufnehmen lassen. Bei Diebstahl, böswilliger Beschä-
digung oder Parkschäden verursacht durch Unbekannt, mit ei-
ner voraussichtlichen Schadenhöhe über 1000 Franken, ist eine 
Polizeianzeige notwendig und die Reparatur darf erst nach Ab-
sprache mit dem SZ VBS durchgeführt werden. 

 
5. Schadenbehandlung 
Die Schadenbehandlung erfolgt primär durch die private Kas-
koversicherung. Nicht gedeckte Schäden werden vom SZ VBS 
reguliert. Im Streitfall entscheidet die Verwaltungsdelegation. 
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